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Einkommensteuer . Betriebsausgaben im Zusammenhang mit einer Photovoltaik-
anlage 
 
Der BFH hatte darüber zu entscheiden, ob Aufwendungen für ein Gebäude, welches im Grunde nicht 
genutzt wurde (die Scheune wurde nur zur Lagerung von privaten Gegenständen und alter Stroh-
mengen genutzt), auf dessen Dach aber eine Photovoltaikanlage betrieben wurde, als Betriebsaus-
gaben bei der Photovoltaikanlage geltend gemacht werden konnten.  
 
Mit Urteil vom 16. September 2014 hat das Gericht entschieden, dass Erhaltungsaufwendungen im 
Zusammenhang mit der Anlageninstallation zwar teilweise betrieblich veranlasst sein konnten, 
gleichwohl aber nicht als Betriebsausgaben abzugsfähig waren, weil es für die Aufteilung dieser 
gemischten Aufwendungen (für das Gebäude an sich und die Photovoltaikanlage) an objektiven 
Maßstäben fehlte. 
 
Entscheidend war, dass die Nutzung der Scheune der privaten Sphäre zuzuordnen war. Eine 
Zuordnung des Dachs als Gebäudeteil oder gar der Scheune insgesamt zum Betriebsvermögen 
schied daher aus. Das Dach der Scheune diente neben dem Schutz des Schuppens gegen 
Witterungseinflüsse auch der Installation der Photovoltaikanlage. Die mit der Sanierung des Dachs 
entstandenen Aufwendungen standen somit nur teilweise in Zusammenhang mit dem Betrieb der 
Anlage, so dass es sich insoweit um gemischt veranlasste Aufwendungen handelte. Eine Aufteilung in 
einen privat und einen betrieblich veranlassten Teil war mangels objektiver Kriterien für eine 
Aufteilung nicht möglich, sodass der Abzug der Sanierungskosten insgesamt verneint wurde. Nur die 
ausschließlich für die Photovoltaikanlage erforderlichen Kosten der Dachsparrenverstärkung wurden 
im Streitfall als Betriebsausgaben anerkannt. 
 
Tipp: Im Umsatzsteuerrecht ist dies anders zu sehen. Vorsteuern können ggf. anteilig geltend 

gemacht werden. Als Aufteilungsmaßstab dienen die mit dem Gebäude erzielbaren Mietein-
nahmen im Vergleich zu den mit der Dachflächenvermietung erzielbaren Mieteinnahmen. Der 
Anteil der abzugsfähigen Vorsteuern ist allerdings meistens sehr gering. 

 
 
Einkommensteuer . Hohe Anforderungen an das elektronische Fahrtenbuch 
 
An ein Fahrtenbuch werden hohe Anforderungen gestellt. Für dienstliche Fahrten werden grund-
sätzlich folgende Angaben gefordert: 
 
Ø Datum und Kilometerstand zu Beginn und am Ende jeder einzelnen Auswärtstätigkeit, 
Ø Reiseziel (bei Umwegen auch die Reiseroute), 
Ø Reisezweck und aufgesuchte Geschäftspartner. 
 
Für Privatfahrten genügen jeweils Kilometerangaben. Bei Fahrten zwischen Wohnung und erster 
Tätigkeitsstätte genügt jeweils ein kurzer Vermerk im Fahrtenbuch. 
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Ein händisch geführtes Fahrtenbuch muss lückenlos und zeitnah geführt werden sowie in gebundener 
Form vorliegen. Aber auch bei digitalen Fahrtenbüchern sind die formalen Anforderungen hoch. So 
kann ein elektronisches Fahrtenbuch nur dann als ordnungsgemäß anerkannt werden, wenn 
nachträgliche Veränderungen an den eingegebenen Daten technisch ausgeschlossen sind oder 
zumindest in der Datei selbst dokumentiert und offengelegt werden. Zudem muss ersichtlich sein, 
wann die Fahrtenbucheinträge vorgenommen wurden. 
 
Das Finanzgericht Baden-Württemberg hatte mit seinem Urteil vom 14. Oktober 2014 über folgenden 
Fall zu entscheiden:  
 
Ein Apotheker nutze eine Fahrtenbuch-Software, die ein „finanzamtstaugliches“ elektronisches 
Fahrtenbuch versprach. Nachdem der Betriebsprüfer beim Abgleich von Fahrtenbuch und Belegen 
keine inhaltlichen Fehler finden konnte, prüfte er die Software. Er testete, ob das Fahrtenbuch 
nachträglich geändert werden konnte, ohne dass dies erkennbar ist. Dabei stellte er fest, dass das 
Fahrtenbuch nach Excel exportiert, dort bearbeitet und anschließend wieder importiert werden konnte. 
Der Apotheker hielt dem entgegen, dass es für jede erfasste Fahrt eine Satz-ID gab, die eine solche 
Manipulation erkennbar gemacht hätte. Dies war technisch wohl richtig, genügte jedoch trotzdem 
nicht. 
 
Das Finanzgericht Baden-Württemberg störte insbesondere, dass bei einem Rückimport aus Excel in 
das Fahrtenbuchprogramm Änderungen weder in der gewöhnlichen Programm- noch der Druckan-
sicht als solche erkennbar waren – insbesondere auch nicht an einer abweichenden oder 
unstimmigen Satz-ID. Hinzu kam, dass nicht ersichtlich war, wann die Fahrtenbucheinträge vorge-
nommen wurden, sodass das Finanzgericht das Fahrtenbuch letztlich für nicht ordnungsgemäß 
befand. 
 
Tipp:  Ob das Finanzamt ein elektronisches Fahrtenbuch anerkennt, hängt wesentlich davon ab, 

dass die erzeugte Datei und die Ausdrucke zweifelsfrei erkennen lassen, wann und von wem 
Daten erfasst wurden und ob sie nachträglich verändert wurden. Die Anforderungen sind 
insoweit noch höher als beim manuellen Fahrtenbuch. 

 
 
Einkommensteuer . Feststellung von Verlustvorträgen 
 
Verluste, die im Jahr ihrer Entstehung nicht mit positiven Einkünften ausgeglichen werden, können in 
Folgejahre vorgetragen und dort mit positiven Einkünften verrechnet werden. Hierzu erlässt das 
Finanzamt einen sog. Verlustfeststellungsbescheid.  
 
Der BFH hatte mit seinem Urteil vom 13. Januar 2015 darüber zu entscheiden, wie lange der Erlass 
eines Verlustfeststellungsbescheids beantragt werden kann, sofern keine Einkommensteuererklärung 
abgegeben worden ist.  
 
Die Klägerin beantragte im Jahr 2012 die Feststellung von Verlusten zum 31. Dezember 2005 bis 
31. Dezember 2007, die ihr aufgrund ihrer Erstausbildung entstanden waren. In den Jahren 2005 bis 
2007 hatte sie keine Einkommensteuererklärungen abgegeben, sodass auch keine Einkommensteuer 
festgesetzt worden war. Das Finanzamt lehnte die Verlustfeststellung ab, weil es keine Einkommen-
steuerbescheide für die Jahre 2005 bis 2007 gab, in denen Verluste angesetzt worden waren. 
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Der BFH gab der hiergegen gerichteten Klage statt. Zwar ist der Einkommensteuerbescheid für die 
Verlustfeststellung grundsätzlich bindend, weil der Verlust nur in der Höhe festgestellt werden darf, die 
sich aus dem Einkommensteuerbescheid ergibt. Diese Bindung besteht allerdings nur dann, wenn es 
tatsächlich einen Einkommensteuerbescheid gibt. Im Streitfall waren jedoch keine Einkommensteuer-
bescheide für die Jahre 2005 bis 2007 ergangen. 
 
Liegt kein Einkommensteuerbescheid vor, gibt es keinen verfahrensrechtlichen Grund, der gegen eine 
Verlustfeststellung spricht. Der Gesetzgeber wollte lediglich verhindern, dass der Steuerpflichtige eine 
Verlustfeststellung beantragen kann, obwohl im Einkommensteuerbescheid nur positive Einkünfte 
angesetzt worden sind und der Einkommensteuerbescheid bestandskräftig ist. 
 
Die Einkommensteuererklärung kann nachträglich nur für die letzten vier Jahre abgegeben werden, 
weil die Verjährungsfrist bei fehlender Verpflichtung zur Abgabe (sog. Antragsveranlagung) vier Jahre 
beträgt. Dem BFH zufolge ist die fehlende Steuerfestsetzung nun unschädlich, selbst wenn die 
Verjährungsfrist für die Einkommensteuerfestsetzung bereits abgelaufen ist. 
 
Demgegenüber beläuft sich die Feststellungsfrist für Verlustfeststellungen auf insgesamt sieben 
Jahre, weil eine gesetzliche Verpflichtung zur Abgabe von Verlustfeststellungserklärungen besteht. 
 
Nicht entschieden hat der BFH die Frage, ob Kosten für eine Erstausbildung tatsächlich zu steuer-
lichen Verlusten führen. Der Gesetzgeber hat dies grundsätzlich verneint. Der BFH hält dieses 
gesetzliche Abzugsverbot jedoch für verfassungswidrig und hat das Bundesverfassungsgericht ange-
rufen. Bis zu dessen Entscheidung sollten Verluste vorsorglich für abgelaufene Jahre (ab 2008) 
geltend gemacht werden. 
 
Tipp: Das Urteil ist für Steuerpflichtige bedeutsam, die nachträglich Verluste im Zusammenhang mit 

ihrer Ausbildung geltend machen wollen. Hier fehlt es meist an einer Steuerfestsetzung im 
Ausbildungsjahr, weil keine Einnahmen erzielt wurden und dementsprechend keine Ein-
kommensteuererklärungen abgegeben wurde. Im Jahr 2015 könnte deshalb noch eine Ver-
lustfeststellung für die Jahre 2008 bis 2010 beantragt werden (für Jahre ab 2011 ist die 
Antragsveranlagung noch möglich). 

 
 
Lohnsteuer . Pauschalsteuer bei Geschenken 
 
Arbeitgeber können für bestimmte Sachzuwendungen die Steuer für den Zuwendungsempfänger 
übernehmen. Sie entrichten dann eine pauschale Einkommensteuer von 30 % zzgl. Kirchensteuer auf 
den Wert der Zuwendung. Eine derartige Pauschalsteuer kommt zum einen bei Geschenken an 
Geschäftsfreunde oder bei Sachzuwendungen an Arbeitnehmer, die zusätzlich zum Arbeitslohn 
geleistet werden, in Betracht. 
 
Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat mit seinem Schreiben vom 19. Mai 2015 zur Pauschalierung 
der Einkommensteuer bei Sachzuwendungen Stellung genommen.  
 
Das BMF bestätigt die Auffassung der Richter des Bundesfinanzhofs (BFH), dass nur betrieblich 
veranlasste Sachzuwendungen pauschal versteuert werden können. Nicht pauschaliert werden 
können z. B. Zuwendungen, die der Gesellschafter einer GmbH aus privaten Mitteln an die Arbeit-
nehmer der GmbH erbringt.  
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Die Zuwendung muss beim Empfänger grundsätzlich steuerbar und steuerpflichtig sein. Eine 
Pauschalsteuer ist daher nicht möglich, wenn der Empfänger in Deutschland gar nicht steuerpflichtig 
ist. Auch hier übernimmt das BMF die Rechtsprechung des BFH. 
 
Abweichend von den Bedenken des BFH, der bei der Bewirtung von Geschäftsfreunden generell von 
einer pauschalierbaren Zuwendung ausgeht, hält das BMF an seiner bisherigen Auffassung fest und 
vertritt in dem BMF-Schreiben die Auffassung, dass diese Aufwendungen nicht zu einer Pauschal-
steuer führen, sofern sie nicht Teil einer sog. Incentive-Reise oder einer Repräsentationsver-
anstaltung, wie einem Golfturnier sind. 
 
Auch für Streuwerbeartikel mit einem Wert von bis zu € 10,00 (z. B. Kalender und Kugelschreiber mit 
Werbeaufdruck) muss – abweichend von der Auffassung des BFH – keine Pauschalsteuer entrichtet 
werden.  
 
Tipp: Das neue BMF-Schreiben ist erfreulich, denn es übernimmt die BFH-Rechtsprechung, soweit 

sie für den Steuerzahler positiv ist, und weicht von ihr ab, soweit sie für diesen nachteilig ist. 
Eine Pflicht zur Pauschalierung besteht übrigens nicht. Entscheidet sich der Arbeitgeber bzw. 
Unternehmer gegen eine Pauschalierung, muss der Zuwendungsempfänger die Zuwendung 
versteuern. 

 
 
Lohnsteuer . Arbeitgeberdarlehen 
 
Gewährt der Arbeitgeber seinem Arbeitnehmer ein Darlehen, entsteht grundsätzlich ein geldwerter 
Vorteil, wenn das Darlehen zinslos oder zinsverbilligt gewährt wird. In einem ausführlichen Schreiben 
vom 19. Mai 2015 hat das Bundesfinanzministerium nun u. a. zu der Frage Stellung bezogen, wie in 
derartigen Fällen der Zinsvorteil zu ermitteln ist.  
 
Zunächst ist festzuhalten, dass eine Versteuerung als Arbeitslohn unterbleibt, wenn die Summe der 
noch nicht getilgten Darlehen am Ende des Lohnzahlungszeitraums € 2.600,00 nicht übersteigt.  
 
Bei der Ermittlung des Zinsvorteils ist zwischen zwei Bewertungsmethoden zu unterscheiden: 
 
1. generelle Sachbezugsversteuerung: In diesen Fällen erhält z. B. der Arbeitnehmer eines Einzel-

händlers ein zinsverbilligtes Arbeitgeberdarlehen. 
 
2. spezielle Sachbezugsversteuerung: Hier handelt es sich im Prinzip um „Personalrabatte“, d. h., 

der Arbeitnehmer erhält eine Ware umsonst oder verbilligt, mit der der Arbeitgeber Handel 
betreibt. Im Fall der Darlehensgewährung betrifft dies primär die Arbeitnehmer von Kredit-
instituten. 

 
Anzusetzen ist der um übliche Preisnachlässe geminderte übliche Endpreis am Abgabeort. Üblicher 
Endpreis ist der marktübliche Zinssatz (Maßstabszinssatz), der um einen pauschalen Abschlag in 
Höhe von 4 % zu mindern ist.  
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Bei Arbeitgeberdarlehen mit Zinsfestlegung ist der Maßstabszinssatz grundsätzlich für die gesamte 
Vertragslaufzeit maßgeblich. Bei einem variablen Zinssatz ist für die Ermittlung des Zinsvorteils im 
Zeitpunkt der vertraglichen Zinsanpassung der neu vereinbarte Zinssatz mit dem jeweils aktuellen 
Maßstabszinssatz zu vergleichen.  
 
Die Finanzverwaltung beanstandet es nicht, wenn für die Feststellung des Maßstabszinssatzes die bei 
Vertragsabschluss von der deutschen Bundesbank zuletzt veröffentlichten Effektivzinssätze herange-
zogen werden.  
 
Als üblicher Endpreis gilt (alternativ) auch der günstigste Preis für ein vergleichbares Darlehen mit 
nachgewiesener günstigster Marktkondition, zu der das Darlehen unter Einbeziehung allgemein 
zugänglicher Internetangebote an Endverbraucher angeboten wird – ohne dass individuelle Preisver-
handlungen im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses berücksichtigt werden. In diesem Fall kommt 
jedoch der Abschlag von 4 % nicht zur Anwendung. 
 
Der Arbeitgeber hat die Unterlagen für den ermittelten und der Lohnversteuerung zugrunde gelegten 
Endpreis sowie die Berechnung der Zinsvorteile zu dokumentieren, als Belege zum Lohnkonto 
aufzubewahren und dem Arbeitnehmer auf Verlangen formlos mitzuteilen. 
 
Tipp: Die Sachbezugsfreigrenze von € 44,00 monatlich ist auch bei Zinsvorteilen anwendbar. 

Darüber hinaus kann der geldwerte Vorteil vom Arbeitgeber grundsätzlich pauschal versteuert 
werden. 

 
Hat der Arbeitgeber bereits den aus seiner Sicht günstigsten Preis berücksichtigt, kann der 
Arbeitnehmer im Rahmen der Einkommensteuerveranlagung dennoch einen noch niedrigeren 
Preis nachweisen. Das günstigere inländische Angebot muss allerdings in einem zeitlichen 
Zusammenhang mit der Gewährung des Darlehens stehen. Es wird von der Finanzverwaltung 
nicht beanstandet, wenn das Angebot bis zu zehn Tage vor der Kreditanfrage und bis zu 
zehn Tage nach Vertragsabschluss eingeholt wird. 

 
 
Grunderwerbsteuer . Bemessungsgrundlage bei Neubau 
 
Die Grunderwerbsteuer richtet sich grundsätzlich nach dem Kaufpreis. Beim Kauf eines unbebauten 
Grundstücks, das der Käufer anschließend selbst bebaut, ist die Grunderwerbsteuer somit niedriger 
als beim Kauf eines bereits bebauten Grundstücks. Eine Ausnahme gilt beim sog. einheitlichen 
Erwerbsgegenstand, wenn bereits bei Abschluss des Grundstückskaufvertrags feststeht, dass der 
Käufer ein bebautes Grundstück erhalten soll. Dies ist der Fall, wenn sich der Verkäufer zur Bebauung 
verpflichtet. Die Grunderwerbsteuer richtet sich dann nach dem Preis für das Grundstück und dem 
Preis für das Gebäude. 
 
Nach einer Entscheidung des BFH vom 03. März 2015 erhöhen daher auch die Kosten für den 
Innenausbau eines Neubaus die Bemessungsgrundlage für die Grunderwerbsteuer, wenn der 
Verkäufer des unbebauten Grundstücks oder ein mit ihm verbundener Unternehmer dem Käufer den 
Innenausbau vor Abschluss des Grundstückskaufvertrags angeboten und der Käufer dieses Angebot 
angenommen hat. 
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Der Entscheidung lag folgender Sachverhalt zugrunde: Die Klägerin erwarb ein unbebautes 
Grundstück von der X-GmbH, die zugleich die Rohbauarbeiten übernahm. Der Preis für Grundstück 
und Rohbau betrug ca. € 525.000,00. Die X-GmbH empfahl dem Ehemann der Klägerin Z als 
Bauleiter für den Innenausbau. Z hatte bereits den Rohbau betreut. Der Ehemann folgte der 
Empfehlung und beauftragte Z. Das Finanzamt erhöhte die Bemessungsgrundlage für die Grunder-
werbsteuer um geschätzte Innenausbaukosten in Höhe von € 180.000,00. 
 
Der BFH gab dem Finanzamt grundsätzlich Recht, verwies die Sache aber zur weiteren Aufklärung an 
das Finanzgericht zurück. 
 
Die Kosten für den Rohbau gehören unstreitig zur Bemessungsgrundlage, weil sich die X-GmbH als 
Verkäuferin zur Errichtung des Rohbaus verpflichtete. Auch die Kosten des Innenausbaus können die 
Bemessungsgrundlage erhöhen, wenn sich entweder die X-GmbH oder ein mit ihr verbundenes 
Unternehmen bereits bei Abschluss des Grundstückskaufvertrags zum Innenausbau verpflichtet hatte. 
Z als Bauleiter ist als verbundenes Unternehmen anzusehen, weil er von der X-GmbH empfohlen 
worden war und bereits vorher mit ihr zusammenarbeitete. Unbeachtlich ist, dass Z nicht von der 
Klägerin selbst, sondern von deren Mann beauftragt worden war. Denn die Klägerin war mit der 
Beauftragung einverstanden. 
 
Zu prüfen ist nun, ob der Klägerin die Gestaltung des Innenausbaus bereits vor Abschluss des Grund-
stückskaufvertrags angeboten worden war; nur dann wäre die Einbeziehung der Innenausbaukosten 
in die Bemessungsgrundlage für die Grunderwerbsteuer gerechtfertigt. Außerdem muss die Höhe der 
Innenausbaukosten ermittelt werden; in jedem Fall gehört zur Bemessungsgrundlage die Bauleiter-
vergütung an Z. 
 
Tipp: Die Beweislast für den einheitlichen Vertragsgegenstand trägt das Finanzamt. Die Finanz-

ämter ermitteln aber häufig, mit welchen Unternehmen gewerbliche Verkäufer zusammen-
arbeiten und erhöhen dann die Grunderwerbsteuer. 

 
 
Umsatzsteuer . Rückwirkende Änderung der Umsatzbesteuerung von Bauleistungen 
an Bauträger 
 
Das Finanzgericht Berlin-Brandenburg hat in einem Verfahren des vorläufigen Rechtsschutzes mit 
Beschluss vom 03. Juni 2015 entschieden, dass Unternehmer, die Bauleistungen an Bauträger 
erbracht haben, vorerst nicht rückwirkend zur Zahlung der auf ihre Leistungen angefallenen Umsatz-
steuer herangezogen werden dürfen.  
 
Der Antragsteller hatte im Jahre 2009 Bauleistungen an mehrere Bauträger ausgeführt und diese 
entsprechend den damals maßgeblichen Richtlinien des Bundesministeriums der Finanzen nicht der 
Umsatzsteuer unterworfen, sondern das Reverse-Charge-Verfahren angewendet.  
 
Im August 2013 entschied der BFH, dass der für die Umkehr der Steuerschuld maßgebliche § 13b 
Abs. 2 Satz 2 UStG entgegen der Auffassung der Finanzverwaltung auf Bauträger regelmäßig nicht 
anzuwenden sei. 
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Die Bauträger hatten hierauf die von ihnen gezahlte Umsatzsteuer zurückgefordert. Daraufhin setzte 
das Finanzamt die Umsatzsteuer gegenüber dem Antragsteller fest. Es stützte sich dabei auf die vom 
Gesetzgeber im Juli 2014 – in Reaktion auf die BFH-Entscheidung – neu geschaffene Regelung des 
§ 27 Abs. 19 Satz 2 UStG, die den Vertrauensschutz für die hier in Rede stehenden Fälle rückwirkend 
ausschließt. 
 
Das Gericht hat in seiner Entscheidung ausgeführt, dass erhebliche verfassungsrechtliche Zweifel an 
dieser Regelung bestehen, da nach § 176 Abs. 2 AO bei der Änderung eines Steuerbescheids 
zugunsten des Steuerpflichtigen Vertrauensschutz greift, wenn ein oberster Gerichtshof des Bundes 
entscheidet, dass eine allgemeine Verwaltungsvorschrift der Bundesregierung nicht mit dem 
geltenden Recht in Einklang steht. 
 
Der Ausschluss des Vertrauensschutzes verstoße möglicherweise gegen das im Grundgesetz 
verankerte Verbot der Rückwirkung von Gesetzen. Der Gesetzgeber habe mit § 27 Abs. 19 UStG in 
die im Zeitpunkt seiner Verkündung bereits entstandene Steuerschuld für 2009 nachträglich einge-
griffen, so dass eine unzulässige sog. echte Rückwirkung jedenfalls nicht ausgeschlossen erscheine. 
Dem Antragsteller drohe auch ein erheblicher Vermögensschaden, da er die Steuer wegen der 
zivilrechtlichen Verjährung seinem Vertragspartner nicht nachträglich in Rechnung stellen könne. 
 
 
Umsatzsteuer . Leistungen der Gebrauchsgrafiker und der Grafik-Designer 
 
Leistungen der Gebrauchsgrafiker und der Grafik-Designer können statt dem Regelsteuersatz von 
19 % dann dem ermäßigten Umsatzsteuersatz von 7 % unterliegen, wenn mit der Leistung dem 
Vertragspartner Rechte eingeräumt werden, die sich aus dem Urheberrechtsgesetz ergeben. 
 
Hinsichtlich der Abgrenzung im Einzelfall lässt es die Finanzverwaltung aus Vereinfachungsgründen 
zu, wenn auf die jeweils zu Grunde liegende zivilrechtliche Vereinbarung abgestellt wird, sofern dies 
nicht zu offensichtlich unzutreffenden steuerlichen Ergebnissen führt. Gehen daher die Vertrags-
partner ausweislich der zwischen ihnen geschlossenen Vereinbarung einvernehmlich von der Ein-
räumung urheberrechtlicher Nutzungsrechte an einem Muster oder einem Entwurf aus, kommt der 
ermäßigte Steuersatz zur Anwendung. Liegt der Vereinbarung umgekehrt die Annahme zu Grunde, 
eine Übertragung von Urheberrechten finde nicht statt, ist der Umsatz dem Regelsteuersatz zu 
unterwerfen. Dies gilt jeweils auch für Zwecke des Vorsteuerabzugs beim Leistungsempfänger. 
 
Insoweit hat die Finanzverwaltung ihre bisherige Ansicht geändert: Mit Schreiben vom 
27. Januar 2015 wird die Konsequenz aus der neueren Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs 
gezogen. Nach dem Urteil des BGH vom 13. November 2013 sind – unter Aufgabe der bisherigen 
Rechtsprechung – an den Urheberrechtsschutz von Werken der angewandten Kunst grundsätzlich 
keine anderen Anforderungen zu stellen als an den Urheberrechtsschutz von Werken der zweckfreien 
bildenden Kunst oder des literarischen und musikalischen Schaffens. Es genüge daher, dass sie eine 
Gestaltungshöhe erreichen, die es nach Auffassung der für Kunst empfänglichen und mit Kunstan-
schauungen einigermaßen vertrauten Kreise rechtfertigt, von einer „künstlerischen“ Leistung zu 
sprechen. Nicht erforderlich sei dagegen, dass sie die Durchschnittsgestaltung deutlich überragen. 
Bislang wurde unter Berufung auf die frühere Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs der ermäßigte 
Steuersatz nur gewährt für Werke der Gebrauchsgrafiker und der Grafik-Designer, wenn sie Werke 
der angewandten Kunst oder Entwürfe solcher Werke darstellen. 
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Vereinsbesteuerung . Wirtschaftliche Betätigung eines Vereins 
 
Gemeinnützige Vereine sind grds. steuerfrei. Die Steuerfreiheit gilt jedoch nicht für den wirtschaft-
lichen Geschäftsbetrieb (z. B. die Werbung des Vereins). Bei einem nicht gemeinnützigen Verein ist 
nur der Teil des Vereins nicht steuerpflichtig, der nicht mit Gewinnerzielungsabsicht geführt wird, dies 
ist idR. der typische Vereinsbereich (z. B. Sportbetrieb). 
 
Der BFH hat mit seinem Urteil vom 15. Januar 2015 entschieden, dass ein nicht gemeinnütziger 
Sportverein Aufwendungen, die sowohl seinen ideellen Bereich (Sportbetrieb) als auch seinen wirt-
schaftlichen Bereich (Werbung) betreffen, anteilig abziehen kann. Die Aufwendungen müssen aber 
nach objektivierbaren Kriterien aufteilbar sein. 
 
Der Entscheidung lag folgender Sachverhalt zugrunde: Ein Verein war ursprünglich gemeinnützig, 
verstieß aber gegen zahlreiche steuerliche Vorschriften, sodass das Finanzamt die Gemeinnützigkeit 
rückwirkend aberkannte. Der Verein unterhielt einen Sportbetrieb und erzielte zudem Werbeein-
nahmen. Er war der Ansicht, dass ein Teil der Aufwendungen für den Sportbetrieb dem Werbebereich 
zugeordnet werden könne, weil ein erfolgreicher Sportbetrieb auch die Werbeeinnahmen gesteigert 
habe. 
 
Der BFH schloss einen anteiligen Abzug der Aufwendungen für den Sportbetrieb nicht aus und wies 
die Sache zur weiteren Aufklärung an das Finanzgericht (FG) zurück. Zwar war der Verein nicht mehr 
gemeinnützig und deshalb nicht mehr steuerbefreit. Der Sportbetrieb war dennoch nicht steuer-
pflichtig, weil er ohne Gewinnerzielungsabsicht geführt wurde. Steuerpflichtig war daher nur der 
Werbebereich des Vereins. 
 
Bei Ermittlung des steuerpflichtigen Gewinns aus der Werbung können die Aufwendungen aus dem 
Sportbereich grundsätzlich nicht abgezogen werden, da sie zur „außersteuerlichen Sphäre“ des 
Vereins gehören, also zum nicht steuerpflichtigen Sportbetrieb. Ein Abzug der Aufwendungen für den 
Sportbetrieb ist jedoch dann anteilig möglich, wenn der Sportbetrieb dazu dient, die Attraktivität des 
Vereins für Werbepartner zu erhöhen. Voraussetzung hierfür ist, dass sich die Aufwendungen für den 
Sportbereich (z. B. für Spieler, Trainer, Schiedsrichter) nach objektivierbaren Kriterien aufteilen 
lassen, z. B. nach zeitlichen oder quantitativen Kriterien. Sind die betrieblichen und sportlichen 
Beweggründe hingegen untrennbar miteinander verwoben, scheidet ein anteiliger Abzug der Auf-
wendungen für den Sportbetrieb aus. 
 
Tipp: Der BFH ändert damit seine Rechtsprechung zugunsten wirtschaftlich tätiger Vereine. Bislang 

nahm das Gericht ein Aufteilungsverbot an, so dass zu prüfen war, ob die Aufwendungen 
vorrangig durch den ideellen Bereich (Folge: kein Abzug) oder vorrangig durch den 
wirtschaftlichen Bereich (Folge: Abzug) veranlasst waren; im Zweifel schied ein Abzug der 
Aufwendungen aus. Nun ist auch ein anteiliger Abzug der Aufwendungen möglich, wenn sie 
sich nach objektiven Kriterien aufteilen lassen. 
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Arbeitsrecht . BMAS entschärft Mindestlohn-Regeln - Vereinfachungen, insbe-
sondere bei den Aufzeichnungspflichten 
 
Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles hat am 30.06.2015 Verbesserungen bei der praktischen 
Umsetzung des Mindestlohngesetzes (MiLoG) angekündigt. So soll es eine Klarstellung zur Auftrag-
geberhaftung geben. Außerdem sollen die Dokumentationspflichten dahingehend gelockert werden, 
dass Arbeitgeber grds. nur noch dann Beginn, Ende und Dauer der Arbeitszeit erfassen müssen, 
wenn das regelmäßige Monatsentgelt des Arbeitnehmers weniger als € 2.000,00 brutto beträgt. 
 
Die wichtigsten Änderungsvorhaben im Überblick:  
 
1. Klarstellung zur Auftraggeberhaftung 

 
Gemeinsam mit dem BMF wird das BMAS gegenüber den Behörden der Zollverwaltung klarstellen, 
dass sowohl bei der zivilrechtlichen Haftungsfrage als auch bei der Anwendung der Bußgeld-
vorschriften ein "eingeschränkter" Unternehmerbegriff zugrunde gelegt wird, wie ihn das BAG für die 
zivilrechtliche Haftung im AEntG entwickelt hat. Danach übernimmt ein Unternehmen nur die Verant-
wortung für beauftragte Unternehmen, wenn eigene vertraglich übernommene Pflichten weiter-
gegeben werden. 
 
2. Änderung der Aufzeichnungspflichten 
 
Geändert werden soll zudem insbesondere die Mindestlohn-Dokumentationspflichten-Verordnung. 
Diese regelt die Umsetzung der nach § 17 MiLoG bestehenden Pflicht, bei der Beschäftigung von 
Arbeitnehmern in den im Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz genannten Branchen sowie bei Minijobs 
außerhalb von Privathaushalten die Arbeitszeit zu erfassen. Die Verordnung sieht aktuell vor, dass die 
Aufzeichnungspflicht entfällt, wenn das Einkommen des Arbeitsnehmers mehr als € 2.958,00 im 
Monat beträgt. Hiermit soll ein Missbrauch auch bei langen Arbeitszeiten verhindert werden. 
 
Eine Missbrauchsgefahr besteht nach Einschätzung des BMAS vor allem bei saisonalen Beschäfti-
gungsverhältnissen oder solchen mit stark schwankenden Arbeitszeiten. Deshalb soll der Schwellen-
wert für diese Fälle beibehalten werden. 
 
Bei Arbeitsverhältnissen, die einen längeren Bestand haben und bei denen das regelmäßig gezahlte 
Arbeitsentgelt stets oberhalb der Mindestlohnschwelle von € 8,50 pro Arbeitsstunde liegt, kommt es 
dagegen nach Auffassung des BMAS in der Regel nicht zu einem Missbrauch. Hier soll die Ein-
kommensschwelle daher auf € 2.000,00 brutto pro Monat abgesenkt werden, wenn das sich hieraus 
ergebende Nettoentgelt jeweils für die letzten tatsächlich abgerechneten zwölf Monate regelmäßig 
ausgezahlt worden ist. 
 
3. Keine Kontrolle der Aufzeichnungen durch den Zoll mehr 
 
Die Aufzeichnung von Überstunden nach dem Arbeitszeitgesetz soll nicht mehr durch den Zoll 
überprüft werden. Die nach dem Arbeitszeitgesetz bestehenden Verpflichtungen sollen zwar bestehen 
bleiben, aber – wie früher – ausschließlich durch die zuständigen Behörden kontrolliert werden. 
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4. Keine Aufzeichnungspflichten bei der Beschäftigung von Familienangehörigen 
 

Das BMAS wird zudem bei der Beschäftigung von Ehegatten, eingetragenen Lebenspartnern, Kindern 
und Eltern des Arbeitgebers auf die Einhaltung der Aufzeichnungspflichten verzichten. 
 
5. Abweichung von der Höchstarbeitszeit nach § 3 ArbZG 
 
Im Zusammenhang mit der Arbeitszeitaufzeichnungspflicht wurde von einzelnen Branchen die tägliche 
Höchstarbeitszeit nach § 3 des ArbZG von zehn Stunden für zu kurz befunden. Dies betrifft vor allem 
das Schaustellergewerbe, das Hotel- und Gaststättengewerbe sowie die Landwirtschaft. 
 
Das BMAS hat auf diese Kritik reagiert und Kontakt mit der Arbeits- und Sozialministerkonferenz 
(ASMK) der Länder aufgenommen. Diese hat daraufhin folgenden Beschluss gefasst (insb. zu den 
§§ 14, 15 Abs. 1 Nr. 2 ArbZG): 
 
Bei Anträgen der Schaustellerbranche und bei Vorliegen entsprechender Voraussetzungen nach § 15 
Abs. 1 Nr. 2 ArbZG können Arbeitszeiten bis max. zwölf Stunden positiv beschieden werden, da die 
Betriebe des Schaustellergewerbes insoweit als Saisonbetriebe angesehen werden können.  
 
Auch für Betriebe der Landwirtschaft und der Hotel- und Gaststättenbranche, soweit sie im Einzelfall 
als Saisonbetrieb eingeordnet werden können, kommen – vorbehaltlich tariflicher Regelungen – Aus-
nahmen nach § 15 Abs. 1 Nr. 2 ArbZG infrage. Ein Ausgleich auf eine durchschnittliche wöchentliche 
Arbeitszeit von 48 Stunden kann bei Saisonarbeitskräften auch durch den Nachweis von be-
schäftigungslosen Zeiten oder Zeiten mit geringerer Beschäftigung erfüllt werden. 
 
6. Definition des Ehrenamtes 
 
Das BMAS hat zudem eine gemeinsame Initiative mit dem BMJ angekündigt, die Definition des 
Ehrenamtes im BGB klarer zu fassen. Damit soll die im MiLoG vorgesehene Ausnahme für 
ehrenamtliche Arbeit künftig besser zu handhaben sein. 
 
 
 
_________________________________________________________________________________ 
Impressum: 
 
ttp AG Steuerberatungsgesellschaft, Rathausplatz 15, 24937 Flensburg 
Vorstand:  Peter Krumm (Sprecher), Frank Hansen, Michael E. Heil, Hajo Schmidt, Tjark-Ture Dierks,  
Carsten Theilen, Thomas Bertram, Dr. Christian Huschke  
Aufsichtsrat:  Dr. Carl Hermann Schleifer (Vors.), Sitz der Gesellschaft: Flensburg, Amtsgericht Flensburg, HRB 2981 FL 
 
ttp GmbH Rechtsanwaltsgesellschaft, Rathausplatz 15, 24937 Flensburg 
Geschäftsführer: Carsten Theilen, Thomas Bertram, Hendrik Söhler von Bargen, Sitz der Gesellschaft: Flensburg, 
Amtsgericht Flensburg, HRB 6224 FL 
 
www.ttp.de 
 
 
 
 


